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Die Gemeindeversammlung erlässt, gestützt auf § 47 Absatz 1 Ziffer 2 des Gemeindegesetzes 
vom 28.5.1970, folgendes Reglement: 
 
 
 

A Allgemeine Bestimmungen 
 
 
§ 1 GELTUNGSBEREICH 
 
 Dieses Reglement regelt den Umfang der Vergütungen, welche an Mitglieder von Behör-

den, Kommissionen und übrigen Organen in nebenamtlicher Funktion ausgerichtet wer-
den. 

 
 
 

B Vergütungen 
 
 
§ 2 VERGÜTUNGSGRUNDSÄTZE 
 
 1 Die Inhaberinnen und Inhaber von nebenamtlichen Funktionen erhalten in der Regel 

eine Vergütung. 
 
 2 Mit dieser Vergütung sind auch Leistungen der Gemeinde bei Ferien, Feiertagen, 

Schwangerschaft und Mutterschaft, Krankheit, Unfall, Militär-, Zivilschutz- und Zivil-
dienst abgegolten. 

 
 3 Die vom Gemeinderat eingesetzten Fachleute und Experten erhalten eine angemes-

sene Vergütung für ihren Zeitaufwand. 
 
 
I. Jahresvergütungen 
 
§ 3 GRUNDSATZ 
 
 1 Mit der Jahresgrundvergütung werden folgende ordentlichen Beanspruchungen abge-

deckt: 

  1. die Vorbereitung und Bearbeitung der Geschäfte; 

  2. die Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen; 

  3. die Teilnahme an der Gemeindeversammlung; 

  4. die Kontrolle der in den Zuständigkeitsbereich fallenden Rechnungen; 

  5. die regelmässigen Besprechungen mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Gemeinde. 

 
 2 Die Jahresgrundvergütungen beziehen sich jeweils auf ein gesamtes Kalenderjahr. Be-

ginnt oder endet die Tätigkeit während eines Kalenderjahres, so wird die Jahresgrund-
vergütung anteilmässig entrichtet. 
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§ 4 ANSPRUCH 
 
 1 Gemeinderat CHF 
  a. Präsidium 70'000.-- 
  b. Vizepräsidium 30'000.-- 
  c. übrige Mitglieder 25'000.-- 
 
 2 Orts- und Sekundarschulrat 
  a. Präsidium 6'000.-- 
  b. Vizepräsidium 2'000.-- 
  c. Aktuariat 1'000.-- 
 
 3 Musikschulrat 
  Präsidium 4'600.-- 
 
 4 Sozialhilfebehörde 
  a. Präsidium 12'000.-- 
  b. Vizepräsidium 2'000.-- 
 
 5 Kommissionen 
  a. Präsidium Gemeindekommission 1'500.-- 
  b. Präsidium Rechnungsprüfungskommission 1'500.-- 
  c. Präsidium Geschäftsprüfungskommission 1'500.-- 
  d. Präsidium Bau- und Planungskommission 1'500.-- 
  e. Präsidium Kultur- und Sportkommission 1'500.-- 
  f. Präsidium Sicherheits- und Umweltkommission 1'500.-- 
  g. Präsidium Sozial- und Gesundheitskommission 1'500.-- 
 
 6 Wahlbüro 
  Präsidium 1'500.-- 
 
 7 Pilzkontrolleur 4'300.-- 
 
 
II. Vergütungen nach Aufwand 
 
§ 5 GRUNDSATZ 
 
 1 Mitglieder von Behörden, Kommissionen und übrigen Organen beziehen zusätzlich zu 

einer allfälligen Jahresgrundvergütung für ihre Behördensitzungen ein ordentliches Sit-
zungsgeld. 

 
 2 Sitzungsgelder werden nur für Sitzungen mit offizieller Einladung, Traktandenliste und 

Protokollführung ausgerichtet. Als Sitzungen gelten Zusammenkünfte von Behörden, 
Kommissionen oder übrigen Organen der Gemeinde zur Erledigung gemeinsamer Auf-
gaben, sofern das Präsidium oder eine von ihm beauftragte Stelle dazu eingeladen hat. 

 
 3 Für die Sitzungsleitung sowie für die Protokollführung wird ein doppeltes Sitzungsgeld 

ausgerichtet. Zusätzlich erhält die Sitzungsleitung für die Ausarbeitung des Kommissi-
onsberichts ein doppeltes Sitzungsgeld. 
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 4 Für die Mitarbeit als Mitglied einer Kommission bezieht das Behördenmitglied die glei-

che Vergütung wie ein ordentliches Kommissionsmitglied. 
 
 5 Mitglieder von Behörden, die in Vertretung des Präsidiums eine spezielle Aufgabe 

wahrnehmen, beziehen ein ordentliches Sitzungsgeld. 
 
 6 Die Mitglieder von Behörden, Kommissionen und übrigen Organen erhalten bei ausser-

ordentlichen Beanspruchungen zusätzlich zur Jahresgrundvergütung und zum Sit-
zungsgeld eine Vergütung nach Stunden oder einen Pauschalbetrag. Als ausseror-
dentliche Beanspruchungen gelten insbesondere: 

  1. die Erfüllung von Repräsentationspflichten; 

  2. die Mitarbeit in Arbeits- oder Projektgruppen; 

  3. die Teilnahme an Sitzungen mit externen Personen als Delegation oder von Am-
tes wegen. 

 
 
§ 6 ANSPRUCH 
 
 1 Gemeinderat CHF 
  erste Stunde 55.-- 
  jede weitere Stunde 45.-- 
 
 2 Übrige Behörden und Kommissionen 
  erste Stunde 45.-- 
  jede weitere Stunde 35.-- 
 
 3 Wahlbüro 
  an Sonntagen pro Stunde 50.-- 
  an übrigen Tagen erste Stunde 45.-- 
    jede weitere Stunde 35.-- 
 
 
III. Übrige Bestimmungen 
 
§ 7 ERSATZ DER AUSLAGEN UND SPESEN 
 
 Für den Ersatz von Auslagen und Spesen werden die Bestimmungen der Personalverord-

nung sinngemäss angewendet. 
 
 
§ 8 BERUFLICHE VORSORGE 
 
 1 Behördenmitglieder, deren AHV-pflichtige Vergütung den vollen Koordinationsabzug 

gemäss Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) übersteigt, werden im 
Rahmen des Dekrets der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) versichert, 
sofern sie nicht bereits für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert 
sind oder im Hauptberuf eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben. 
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 2 Behördenmitglieder, deren AHV-pflichtige Vergütung den vollen Koordinationsabzug 

gemäss BVG übersteigt und die nicht bei der BLPK versichert werden können, erhalten 
einen zweckgebundenen Beitrag an ihre berufliche Vorsorge. 

 
 3 Die maximale Beitragshöhe richtet sich nach dem Betrag, den die Gemeinde bei einer 

Versicherung bei der BLPK zu leisten hätte. 
 
 4 Der Beitrag wird längstens bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters gemäss 

Dekret der BLPK ausgerichtet. 
 
 5 Der Beitrag wird direkt an die Vorsorgeeinrichtung überwiesen. 
 
 
§ 9 VERGÜTUNGSANSÄTZE UND TEUERUNG 
 
 1 Die hier aufgeführten Vergütungsansätze basieren auf dem Stand der Teuerung des 

Kantons Basel-Landschaft vom 1.1.2011. 
 
 2 Die Vergütungen gemäss diesem Reglement werden automatisch an die Teuerung 

angepasst. Zeitpunkt und Umfang richten sich nach der Gewährung von 
Teuerungszulagen für die kantonalen Besoldungen. 

 
 
§ 10 AUSZAHLUNG 
 
 1 Die Auszahlung der Jahresgrundvergütungen für den Gemeinderat erfolgt vierteljähr-

lich auf Ende eines jeden Quartals. 
 
 2 Die übrigen Vergütungen werden halbjährlich per Ende Juni und Ende Dezember aus-

bezahlt. 
 
 
§ 11 RECHTSSCHUTZ 
 
 1 Die Gemeinde gewährt Mitgliedern von Behörden, Kommissionen und übrigen Orga-

nen in nebenamtlicher Funktion Rechtsschutz, wenn gegen sie von Dritten im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit für die Gemeinde ein gerichtliches Verfahren angehoben 
wird. 

 
 2 Mitgliedern von Behörden, Kommissionen und übrigen Organen in nebenamtlicher 

Funktion, die sich veranlasst sehen, gegen jemanden wegen Vorkommnissen im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit bei der Gemeinde gerichtlich vorzugehen, können bei 
der Gemeinde um Rechtsschutz ersuchen. 

 
 3 Die Wahlbehörde (Gemeindekommission und Gemeinderat) entscheidet über Art und 

Umfang des Rechtsschutzes. 
 
 4 Die Wahlbehörde kann vom betroffenen Mitglied je nach Ergebnis des gerichtlichen 

Verfahrens voll oder teilweise Ersatz für seine Leistungen fordern bzw. diese nachträg-
lich voll, teilweise oder nicht übernehmen. 
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C Schlussbestimmungen 
 
 
§ 12 AUFHEBUNG DES BISHERIGEN RECHTS 
 
 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Reglements sind alle mit ihm in Widerspruch 

stehenden früheren Reglemente und früheren Beschlüsse des Gemeinderats aufgeho-
ben, so insbesondere das Reglement über die Anstellungsbedingungen des Gemeinde-
personals sowie die Entschädigung der Behörden vom 15.1.1998 (Personalreglement). 

 
 
§ 13 INKRAFTTRETEN 
 
 Dieses Reglement tritt nach Vorliegen der Genehmigung durch die Finanz- und Kirchendi-

rektion am 1.1.2011 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Muttenz, 16. Juni 2010  IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 

    Der Präsident Der Verwalter 

 
 
    Peter Vogt Urs Girod 
 
 
 
 
 
Beschlossen an der Gemeindeversammlung vom 16.6.2010, in Kraft ab 1.1.2011. Genehmigt von der 
Finanz- und Kirchendirektion Basel-Landschaft am 11.10.2010. 
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